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NIEDERSCHRIFT 
über 
(1.) den Beschluss des Gemeinderats zur Anzahl 
der am 25. Februar 2018 zu wählenden Mitglieder 
(§ 2 der Wahlordnung für Gemeinderäte)

(bis November 2017)

 (2.) die Bestellung eines Wahlausschusses 
(§ 1 Abs. 1e) und § 6 der Wahlordnung für Gemeinderäte)

(bis spätestens 24. Dezember 2017)

(3.) Bestellung eines Wahlausschussvorstandes
(§ 6 Abs. 3 der Wahlordnung für Gemeinderäte)

(bis spätestens 24. Dezember 2017, empfehlenswert ist dies allerdings bereits viel früher)

1. Beschluss des Gemeinderats zur Anzahl 
der am 25. Februar 2018 zu wählenden Mitglieder

	Sitzung des Gemeinderates am:
	[bookmark: Text2]     



	Anwesend:
	[bookmark: Text3]     



	[bookmark: Text4]     

	[bookmark: Text5]     

	[bookmark: Text6]     

	[bookmark: Text7]     


Feststellung der Zahl der zu wählenden Gemeinderats-Mitglieder:
	(a) Katholikenzahl der Muttersprachigen Gemeinde:
	[bookmark: Text8]     

	

	(b) Zu wählende Gemeinderatsmitglieder sind gemäß dieser Katholikenzahl 
nach § 2 Wahlordnung mindestens
	[bookmark: Text10]     

	
	

	
	

	(c) Die konkrete Zahl der am 25. Februar 2018 zu wählenden 
Gemeinderatsmitglieder wird gemäß (b) festgesetzt auf	 
	     




Hinweis:


	01 MSG 2018 M-FS
	Bestellung eines Wahlausschusses und Wahlausschussvorstandes siehe Rückseite



	01 MSG 2018 M-FS
	



Zu b und c: Die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Gemeinderates beschließt der die nächste Gemeinderatswahl vorbereitende Gemeinderat, sie beträgt (gemäß § 2 WO) in Muttersprachigen Gemeinden: 

	bis 5.000
	Katholiken/Katholikinnen
	mindestens 4 

	mit mehr als 5.000
	Katholiken/Katholikinnen
	mindestens 6



Dabei sollen der Umfang der für den künftigen Gemeinderat anstehenden eigenen Aufgaben, die Größe der Muttersprachigen Gemeinde und das Potential an zur Mitarbeit bereiten Ehrenamtlichen berücksichtigt werden.



2.  Bestellung eines Wahlausschusses

2.1 Der Pfarrer ist qua Amt Mitglied des Wahlausschusses (vgl. § 6 Abs. 2a) der Wahlordnung für Gemeinderäte.

2.2 Der amtierende Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom       aus seinen Reihen zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl am 25. Februar 2018 folgende Personen in den Wahlausschuss gewählt:

(Wenn die Bestellung des Wahlausschusses in einer anderen Sitzung als der Beschluss zur Anzahl der zu wählenden Mitglieder stattfindet, Teilnehmerliste beifügen).
	1) 
	[bookmark: Text11]     

	2) 
	[bookmark: Text12]     

	3) 
	[bookmark: Text13]     

	4) 
	[bookmark: Text14]     







     
	Datum
	
	Unterschrift des/r Gemeinderats-Vorsitzenden



	
	Unterschrift des Pfarrers


3. Wahlausschussvorstand

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung vom       den Vorstand des Wahlausschusses gewählt:

3.1. Zum/r Vorsitzenden des Wahlausschusses wurde gewählt
	     


3.2. Zum/r Stellvertreter/in wurde gewählt
	[bookmark: Text17]     


3.3 Zum/r Schriftführer/in wurde gewählt
	[bookmark: Text18]     
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	Datum
	
	Unterschrift des/r Gemeinderats-Vorsitzenden



	
	Unterschrift des/r Wahlausschuss-Vorsitzenden
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